
Gerd Wrnter 
Ausstieg aus dem Schnellen Brüter ?::-

Schnelle NatriumgeküWte Reaktoren, genannt SNR, gewinnen Wärmeenergie aus 
der Spaltung eines Plutonium- und Uranoxidgemisches mit im Vergleich zu Leicht­
wasserreaktoren (L WR) hohem Plutaniumanteil. Die freigesetzten Neutronen wer­

den gezielter als im L WR außer zur Kernspaltung auch zur Kernumwandlung, dem 
"Erbrüten« von Plutonium aus Uran. genutzt. Als Kühlmittel wird Natrium 
verwendet. das die »schnellen« Neu!ronen weniger hemmt :tlS Wasser und stärker 

aufgeheilt werden kann. ohne zu sieden. Die aufgenommene Wirmeenergie wird 
über Zwischenwärmetauscher an einen Wasserkühlkreislauf abgegeben. in dem 
Wasserdampf emsteht. der Turbinen afl[reibt'. 
Der SNR in Kalkar, der für eine elekuische Leistung von 300 MW ausgelegt ist 

("SNR }oo~), ist baulich fertiggestellt. Ab 1972 sind 16 atomrechtliche Tellerrich­
rungsgenehmigungen erteilt worden; auch ist die energiewinschaftsrechdicbe Frei­
gabe erfolgt. Trägergesellschaft ist die Schnelle-Briitcr-Kemkcaftwerksgesdlschaft 
mbH, die sich zu 09% im Besin der - selbst überwiegend von Kommunen 

besessenen - Rheinland-Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE) befindet. Die 
Kosten belaufen .sich bisher auf DM 6,5 Mrd., wovon 7I,5 % aus staatlichen und der 

Rest aus privaten Mitteln getragen wurden'. 
Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen steht vor der Frage, ob sie den 
SNR .}oo in Betrieb gehen lassen soll. Meine Aufgabe ist es zu etmitteln. ob sie dies 

verhindern könnte. Hierzu müssen geprüft werden 
die materiell rechtlichen Befugnisse des Landes gegenüber der BetreibergeseIl­

schaft 
die fotmellrechtliche Zuständigkeit des Landes im Verhältnis zum Bundesmini­

ster des InDem. 
Ich behandle hier nur die materiellen Befugnisse l , und unter diesen nur die atom­
und die energiewirtSchaftsrechdichen~. Dabei muß ich mich auf Rechtsfragen 

beschränken, indessen der Streit um den SNR 300 keineswegs nur ein juristischer, 
sondern gleichermaßen ein Sueit um Tatsächliches ist: man streitet um die Sicher­
heit der Anlage, um ihre energiewirtSchaftliche Brauchbarkeit, um die Entsorgungs­

möglichkeiten, um die Waffencauglichkeit des Brennstoffs und der Brutprodukte 

• Üb.rub •• I .... und korrigl.rt. Fassung .in., Guuch~n. Wr d~n Landesvot"<l:U1d der Grünen, Nord­
rh..,n·Wen(alen. 

, Eine gemel1lvem,ndliche D.rstcllung d.,. Technik ~bl H . Grupp, Wi. funktioniat ezn SehneU.r 
Brüte,? m: R. Kollert, R. Dondtre,. 8. Franke (Hrsg.), K.illt,. Repon 1,8}, S. (Hf(. 

2 S. hienu .usfübr~cher J. Vogel. R. RichtmiiUC1", Der SNR-Joo vor der InkmebseC1ung, 'lW (,85. HJ. 
I Der Teil über di~ Weisunf:$rechce d .. Bundes und ~hL<s<hulZrnög~ehkeit<n d~ l=des iSt in DVBI. 

\985.99) erschIenen. Vgl. luch R.Steinberg. Handlungs- und Entscheidung .. p.dnume de. Und~ bei 
der Bundos.uftr;agsverw.ltung un~, besondere, B.nick$lchl>gung d~s Atomg ... t!2~, AöR 1981, ~ '9 . 

~ Dtnkb .. sind noch w~tlbewerbsrecfllliche Befu"mse. fur die wegen land~subergreii~nde, Wirkung ~bcr 
du Bundesk.rtdl,ml ~wtändig wäre. 
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etc. Insofern muß icb aber mit Annahmen zum Sachverhalt arbeiten. die allerdings 

nicht aus der Luft gegriffen sind. sondern eine gewisse Plausibilität besitzen. weil sie 
sich mit einer Ausnahme auf das Minderheitsvorum der Enquete-Kommission 

"Zukünftige Kernenergiepolitik., stürzen können. 

J . Atomrechtliche Befugnisse 

Da mit Weisungen des Bundes zu rechnen ist, ist nicht nur zu prüfen, ob die 

zuständige Landesbehörde zur Verweigerung der Genehmigung berechtigt ist -

denn im Rahmen ihres Ennessens könnte sie durch eine Weisung gehunden wer­

den -, sondern auch, ob sie ggf. dazu verpflichtet ist oder, wenn dies zu verneinen 

ist. ob der Verweigerungsgrund als landeseigene Angelegenheit anzusehen ist - denn 
in diesen Fällen wäre die Weisung rechtswidrig und anfechtbar!. 

Ich werde zunächst untersuchen, ob die Genehmigungsbehörde heute aUgemein 

jede Genehmigung der Anlage verweigern könnte und müßte, und dabei unterstel­

len, daß noch keine Errichtungsgenehmigung erteilt ist (a). Erst wenn diese Frage 

bejaht werden kann. ist es sinnvoll. weiter zu prüfen, ob die grundsätzlich bestehen­

den Verweigerungsgrunde angesichts bereits erteilter Errichrungsgenehmigungen 

noch die Nich!erteilung der Betriebsge.nehmigung rechtfenigen können, oder ob 
hierzu eine Aufhebung der Errichtungsgenehmigungen erforderlich und zulässig 

ist (b). 

a) Dürfte und, gg/ .• müßte ein neuer Erriehtungsantrag, der sich auf die 
Genehmigung der zur Zeit bereits realisierten Anlage SN R 300 nehtet. abgelehnt 
werden~ 

aa) Verweigerung der Genehmigung aus Gründen der Systemsicherheit 

Ich unterstelle hier, 

- daß die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Beme-Tait-Unfall& im wesentlichen 

unbekannt ist und 

- daß das maximale Schadensausmaß beim SNR 300 erheblich größer Ist als beim 

Leichcwasserreaktor7. 

Erlauben diese Annahmen den Schluß. daß ,.die nach dem Stand von Wissenschaft 

und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden« nicht getroffen ist, so muß 

nach § 7 Abs. 2 Ziff. J AtG die Genehmigung verweigert werden. 

Was ist »Stand der Wissenschaft«, wenn ein Problem wissenschaftlich ungeklärt 

(und gerichtlich deshalb unaufkJärbar) ist? Im technischen Sicherheitsrecht wird 

meistens versucht, die Frage zu umgehen, indem der Wissenschaft doch eine 

entschiedene Aussage, und sei es die eines Gefahrcnverdacnts oder einer Wahr­

scheinlichkeitszahl. abgerungen wird. obwohl eine ehrliche wissenschaftliche Be­

trachtung häufiger zu dem Eingeständnis gelangen müßte. daß das Problem eben 

nicht entschieden ist. Stellt man sich dagegen der Möglichkeit der wissenschaftlichen 

Ungek!änheir eines Problems - und meine Sachverhaltsannahme zwingt dazu -. so 

S Dazu G. Wln,er DVBI. 1985. 99J . 
6 Der groß,e bisher für mo glich gehüttne Unfill ';nes SNR. Er führt turn Kernschmdlen und wird 

lu.gdö .. durch Ausfall der bt.den Sch~dbbschoJLSYStemc bei glClchzClIigem Vtrugcn oller Primärkühl­
nunelpumpeo (s . n:i.hcr R. Oondertr. 0", nukleare Explo .. onspotenfl>.l des SchneUen Bm"r$, In: 

Kollen.lDonderer/frankt l.l. O. S. 79I(.). 
7 Dies .. nd die Femrellungen der SPD·domlruercen Minderhw In der Enq ue.e-KommI5Slon .Zukünftige 

KcmencrgJe-Polilik., BT Drucks. 911001 S. ! . 
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hängt alles von der InterpretatioD dessen ab, was »Stand der Wissenschaft« heißr. 
Man kann vermuten, daß die herrschende Meinung darunter die gesicherten Er­
kenntnisse verstehen würde . Diese akzeptieren bisher aber nur die ~nonnalen" 
Störfa\labläufe, nichr den Bethe-Tait- Unfall, mir der Folge. daß im SNR 300 

insofern die erforderliche Vorsorge als getroffen geleen würde. Nun formuliert § 7 

Abs.). Ziff. 3 AtG aber rUche: .. nach dem gesicherten Stand de.r Wissenschaft", Der 
Stand der Wissenschaft kann gerade durch Uneinigkeit gekennzeichnet sein . Wenn 
.. Stand" eine unversöhnliche und gericht~ch auch nicht überbrück bare Kontroverse 
ist, welche Vorsorge ist dann nach diesem Stand erforderlich? Man kann es nicht 
wissen, weil man ja bereits über die Prämisse dieser Folgerung niche sicher ist. 
Trotzdem muß im Komext des Genehmigungsverfahrens eine Entscheidung getrof­

fen werden . Bei Ungewißheit zu entscheiden, ist juristisch kein neues Problem. 

Emscheidbarkeit läßt sich auf zwei Wegen hersteUen: Man urteilt entweder nach der 
Beweislast oder nach einer Risikoabwägung. 
Der erste Weg ist bei atomrechdichen Genehmigungen zugunsten des zweiten 
dadurch stark eingeengt, daß die für riskante Anlagen typische Situation der 
Ungewißheit über die Formel der ~nach dem Stand von Wissenschaft und Technik« 
erforderlichen Vorsorge im gesetzlichen Tatbestand differenziert verarbeitet wird. 
Für BeweislastentScheidungen bleiben allenfalls anlagenspezifische Sachverhaltsele­
mente, während alles, was Gegenst:and der Wissenschaft sein kann. nach deren 
»-Srand« zu beurteilen isr. 8 Auch der Berhe-Tait-UnfaJJ gehört hierzu, so daß der 
zweite Weg zu beschreiten ist. 
Wenn der »Stand der Wissenschaft~ (durch Erfahrung oder sei es auch durch 
Simulation oder Rückschlüsse aus anderweitiger Erfahrung') im Ganzen gesichert 
ist, entscheidet er selbst über die erforderliche Vorsorge. Wenn die Wissenschaft 
sich mit einem Versagensablauf noch nicht befaßt hat, ist dieser nicht »Stand,,; 

Vorsorge muß seinetwegen nicht getroffen werden. Hat die Wissenschaft sich 
dagegen mit einem Ablauf wie auch dem Betbe-Tait-Unfall intensiv befaßt und 
bleibt sie ucschlüssig, so ist die "praktische Vernunft" gefordert, und zwar nicht die 
"pragmatische« des Ingenieurs - ihn Bißt der erfahrungsferne Probabilismus der 
Betbe-Tait-Rechnungen weit zurück -, sondern die .wertende« des J unsten '0. Sie ist 
gefordert, weil ein Restrisiko (hier: das in der Unaufklärbarkeit liegende Risiko) nur 
zumutbar ist, wenn es sich als soziaJadäquat erweist" . 
Das Restnsiko isr demnach abzuwägen gegen andere Belange. Ein solcher Belang ist 
das Schadensausmaß. Dieses spielt bisher nur bei bekannten Eintrinswahrschein­
lichkeicen eine Rolle; es fordert deren Minimierung im Maße des Anstiegs der 
denkbaren Schäden". Es kann aber auch die Anforderungen an die Risikowahrneh­
mung beeinOussen: Je höher der Schaden ist, desto sicherer müssen (nicht nur die 
objektiven Mittel des Gefahrenausschlusses. sondern auch) die Erkenntnisse über 
den Gefahrenausschluß sein. Da diese Erkenncnisse aber trorz des unvergleichlich 
hohen Schadensumfangs beim SNR 300 unsicher sind, ist das durch die Anlage 
erzeugte Restrisiko nicht sozialad:iquar'l. Ein .l.l1derer Belang, der in d ie Abwägung 

8 OVG lüncOU'l; \'. 11.11.1978. OVBI. 1'79. 6&6 (690) (Krümrnel). Du Ce,;ch, ,rennI ..tlgemc10< 
Erkennuuue üb., Kombln.uon'''lIrkungeo ",.", .. cher und radio.llIIver S~h.d.sIOf{c VOn ErkennlnlSlen 
iiber .I., AUjmo.Jl von Doppelbela.so.ngcn an> 51>.o<lort des K K W. 

9 So die VOO1 BVerlG konzedierten Ungt'Wiilhelusrufen. s. BVerlG v. 8. 8. 1978. E 49.89 (qll.) (K:.Jkar) . 
10 Über die Un ..... cheldung von p"gm.us~bcr und "'ertender Vernunft •. G. Win=. R.Scb'(cr, Zur 

nchte,lichen Rez.puon narur· und ingenieurwissenschaltlichcr Vorawugen üb .... komplexe Iccnrusch. 
SY.lerne. am Beispiel vOn Kernkr.Cntlerken. l'!V",Z 1985. 70) . 

1 I Vg!. BV.rfG., •. 0 . S. '1J . 
u Zur Herkunl1. die<<r Fonnd s, H. P. Plischb. Techrusche. Sicherhem,ech, 1969 S.IIO. 
1 I Wcilc'l;ehrnd Wlni von nu.nchen vertreten, dJ.ß der Sch.delUumC""s. IVenn er . ,n< noch zu bestim· 

mende Große ubemeigt. Cur sich olle", und ohne RückSICht .u! die Eintnllswahrscheuilichkeit ,lI 

lJ 
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26 zu stellen wäre, könnte in dem energiewinschaftlichen Bedürfnis für die Anlage 
bestehen . Hierauf ist unten zurückzukommen. Im Ergebnis ist fesczuhalten, daß die 
Genehmigung auf der Grundlage der genannten Sicherheitsbedenken verweigert 
werden könnte. 
Müßte sie es auch? Ja, wenn der hier unterstellte »Vorsorgemangel« wegen Unge­
wißneit zum sog. Gefahrenbereich gehört. Zählt er dagegen. wie wohl eher anzu­
nehmen ist, zum VorsorgebereichI" so hangt die AnrwOrt davon ab, ob dessen 
Überwachung Pflicht ist oder im Ermessen der Behörde stehr. Die überwiegenden 
Stimmen in der Literatur sprechen sich für den Pflichthereich aus 'J , und zwar, wie 
ich meine, zu Recht. Überzeugend ist vor allem die Begründung aus § 5 Bundesim­
missionssc.hutzgesetz (BlmSchG). Diese Bestimmung statuiert sowohl in Ziffer r 
( .. erhebliche Nachteile und erhebliche Beläscigungen~) wie in Ziffer l (Vorsorge 
gemäß dem Stand der Technik) eine geEahrenunabhängige Risikovorsorge für eine 
große Anzahl weniger riskanter Anlagen als Kernspaltungsanlageo. Deshalb wäre es 
widersprüchlich. ausgerechnet bei den letzteren Anlagen die behördliche Prüfungs­
pOicht an der Gcfahrenschwelle enden zu lassen. Daß das BImSchG jünger ist als 
das AtG. verschlägt nichts im Ralunen einer Auslegung, die BlmSchG und AtG in 
systemarische Beziehung zu bringen versucht und geseczgeberische Motive objek­
tiv-teleologisch fortencwickelt '6 . Im Sinne einer Einordnung der gefahrenunabhän­
gigen Rlsikovorsorge in den Pilichtbereich kann auch der Kalkar-Beschluß des 
BVcrfG gedeutet werden, wenn er mehrfach .. Gefahrenabwehr und Schadensvor­
sorge« nebeneinandersteIlt, also beides unterscheidet", und dem § 7 Abs. 2 ZiEL J 
AtG zuordnet. Gleiches gilt für das Stade-Urteil des BVerwG. Wenn das Gericht 
annimmt., daß die Dosisgrenzwerte "die äußerste, weil nicht mehr überschreitbare 
Grenze der gemäß § 7 Abs . 2 Nr. .> AtG erforderlichen Schadensvorsorge« konkre­
tis;ercen'i, so ist damit impliziert, daß auch die unterhalb dieser Grenze erforderli­
che Schadensvorsorge zum pflichrbereich des § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG gehört. Gegen 
den VGH Mannheim, der das Ermesse:nskonzept vertritt, ist schließlich. noch 
anzuführen. daß er das Minimierungsgebot des § 28 StriSch V, das deutlich Pflicht­
charakter hat, nicht in sein Ermessenskonzept einzuordnen vermag '9. Selbst wenn 
man annehmen würde, daß aus § 7 Abs. 2 ZiEL 3 AtG keine Vorsorgepflicht folge, 
ergäbe sie sich doch aus dem Minimierungsgebot der Verordnung. 
Die Behörde müßte die Genehmigung folglich verweigem. Eine anderslautende 
Weisung des Bundesinnenministers wäre rechtswidrig, weil sie der Behörde ein 
rechtswidriges Verhalten abverlangen würde lO

• 

bb) Verweigerung der Genehmigung aus energiewirtschaft/iehen Gründen 

Ich unterstelle hier, 
- daß für den Strom aus dem SNR 300 ein Bedarf nicht besteht. 
- daß der Srrom wesentlich teurer ist als Strom aus herkömmlichen Anlagen, 

Gcn.hmlgungshindernis ~I1Zusehen sei. S. R. Kollen in : dtrs. u .•. , K~kar·Report 198) S. 641. Ebenso 
für :>lIgemeine Ri.ikobewerrungen: full vOn S.chvencändigcn für UmweIringm, Sondergul>ch.en 
-En.rgie und Umweh •• ,80, BT Drucks. 9187'. 

'4 Zu der Probkm .. ik ein ... Un •• rschetdWlg von GefohreD· und Vorso<g.b .... ieh in SieherheißII"l&en vgl. 
P. Marburger, Acomreehc1icbc SehadmsvDrsorge, 198 J S. 8} H.; G. WIlI«r, R. Schälet, •.•. o. s. 704 . 

OS R. Breuer, Gebhrcn.bwcbr und Risikovorsorge im A.omrccht, DVBI. '978, 819 (8)6); ß. ßender, 
Gelahn:II>bwehr "nd Risikovonorgc ili Gege",und nuklcarteCMlschm SicherheiLSrecht!. NJW '979, 
'4'! ('419); 1. A . VGH M.u!nheim v. JO. } . 1981 (Wyhl), Uncil ... bdruck S. 109ff . 

• 6 Dies v. rkenn, der VGH MannhelfTl .•. a. O. s. "9. 
17 SV.nG v. 8. 8. 1978, E 49,89 (1}8 , '4°, 143); a.A. du" VGH Mannhcim, •.•. 0. S.Il). 
18 BVcrwG v. H . 11. '980, E 6., 116 (26~). 
1,9 Vgl. S. '-19 C. d •• Uncilsabdrucks. wo da.< Genen( sich über dies .. Problem lu"ebwcIgt. 
20 Vgl. dazu G. Winter DVBl . • ,85, 9,9). 
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- daß es im Hinblick auf den französischen Stand der Brütenec.hnik nicht erforder-
lich ist. weitere Berriebserfahrungen mit dem Typ sm 300 zu sammeln. 

- daß es für den Typ SNR )00 auf dem Weltmarkt keine Nachfrage gibt" . 
Auf dieser Prämisse aufbauend ist zu prüfen. ob Bedarfsgründe eine Genehmi­
gungsverweigerung rechtfenigen oder gar erzwingen würden. Dje ganz überwie­
gende Auffas~ung in Literatur und Rechtsprechung lehnt dies entschieden ab. Nach 
ihr haben Bedarfsgründe im Atomrecht nichts zu suchen". Obwohl die EntSchie­
denheit dieser Ablehnung in einem Mißverhältnis zu ihrer spärlicben Begründung 
steht - tatSächlich scheint es so, daß es hier eher um Glaubensbekenntnisse als wohl 
abgewogene Interpretationen gebt -, ist sie doch in Rechnung zu stellen, wenn man 
über Ahemativen nachdenkt. Die Aussicht einer solchen A1teroative, von der 
RechtSprechung anerbnm zu werden, muß von vornherein als gering eingeschätzt 
werden. 
Soweit ersichdich. ha( in der Rechtsprechung bi~her nur das OVG Lüneburg eine 
Bedarfspcüfung für zulässig gehalten, dabei jedoch betont, daß der Bedarf nicht 
Genehmigungsvorausserzung sei, sondern in den Ermessensbereich geh.öre'). In der 
Literatur finden sich nur vereinzelte BefÜrworteT'· . 
Ganz im Gegensatz zu dieser Meinungslage sprechen die überwiegenden Gründe 
für eine Berücksichtigung energiewinschaftlicher Gesichtspunkte, und zwar für 
eine Berücksichtigung nicht nur im Ermessens-, sondern gerade im Rechtsbereicb 
der atomrechtlichen Genehmigung. 
Zunächst aber einige Bemerkungen zum VorveTSciindms vorweg, da dieses in der 
Frage besonders einflußreich zu sein scheint : Würde hier nicht eine Investitionskon­
trolle begründer werden? Die Frage ist "u bejahen, mit der Einsch.ränkung, daß die 
Kontrolle nur negativ ausgerichtet wäre, nicht etwa positiv im Sinne der Ausübung 
von Investitionszwängen. Da die Elektrizitätswinschaft aber - zulässigerweise, vgl. 
§ 10J Abs. I Gesetz gegen Wenbewerbsbeschränkungen (GWB) - monopolistisch 
organisien ist, bedarf sie stärkerer Kontrolle. Diese ist durch die Eingriffsmöglich­
keiten des Energiewinschaftsgeseues (EnWG) und des GWB denn auch geschaffen 
worden, und zwar auf Grundlage des En WG explizit ars fnvescitionskontrolle. 
Reicht aber die Energieaufsicht nach dem EnWG nicht aus? Warum muß sie auch in 
das Atomrecht einbezogen werden? - Eine Aufspaltung von Energieaufsicht und 
SicherheitS3ufsicht übersicht den inn~ren Zusammenbang von Bedarfs- und Sicher­
he.itSaspekten bei Kernspalrungsan!agen. Ein Restrisiko kann der Bevölkerung nur 
zugemutet werden, wenn die Anlage nicht überllüssig ist. Energiebedarf und 
Sicherheit sind im Restrisikobereich also gegeneinander .1bzuwägen. Zu dieser 
Abwägung kann es nicht kommen, wenn heide Behörden ausschließlich ihren 
eigenen Fachbereich berücksichtigen dürfen. Widersprüchliche Werrungen lassen 
sich wie auch sonst im Verwaltungsrecht über geeignete Verfahren oder Bindungs­
wirkungen ausschließen. 
Sind die Gerichte nicht überfordert, wenn sie nun auch noch die Richtigkeit von 
Bedarfsprognosen überprüfen sollen? - Gerichte entscheiden darüber, ob ein Kind 
nach der Scheidung der Eltern besser bei der MutTer oder dem Vater aufgehoben ist, 

'I Zur pJau.ibilitit die!<r Annahme vgJ. BenchI und. Stellungnahme der Enquet.· KOmm.J51ion de.s ,. Bun­
desuge.s, •. ,. O. (Anm.7). 

u H. Fischechof. Dcuucht.S Atomc"cl:t. und SuahJenschul2rc:cn" • . Autl . 1978 S 7 Rz .• \; R. BrC'1JCf. 
2.,. O. (Arun. 1 I> 5. 166; VG Scblcswlg v. }O. 11. '979 (10 A \ 11/76) Urteil .. hdruck S.I7; VGH 
M:umhcirn v. jQ . ) . (98). Urt6ls.bdruck S. $41 11. 

" OVG Lü"eburg v. 20. I. I,h (7 OVG A 119/76) Urteil.:tbdruck S. ~o . 
14 P. C. M'ye,... T ... ch, Das um",e!,r"htliohe Cenehmigwogsverl:thren. in: 'UJ politik und zc;Igescluchl. 

'918. B '7, S. J I ; H . Sommtr und W. B~um:>nn, Diskwsion.b<luäge, 7. Deuuch .. Alonuechl$'yrnpo­
sium 5.106: C. Winter, aedurfnuprülung trn F.chplanung,.recbt, NuR 198\ , 41 (44). 
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sie entscheiden darüber, wie sich ein ffiarktbeherrschendes Unternehmen verhalten 
würde, wenn der Markt von ihm nicht beherrscht würde, sie eOlscheidel\ über das 
letzte sicherheitstecbnische Detail von Kernkraftwerken und sie entscheiden auch 
über Bedarfsprognosen, und zwar im Fachplanungsrecht im Rahmen der Prüfung 
de.{ Planrechtfertigung für Infrastrukturprojekte wie Straßen. Flughäfen, Talsper­
ren, ' Kanäle, und sogar im Rahmen des AcomrechtS, nämlich bei der Inceressenab­
wägung für vorläufigen Rechtsschutz gern. § So Abs. S VwGO. Die Komplexität 
solcher Prognosen kann also, für sieb genommen, kein Grund sein, sie nicht als 
Rechtsfragen zU behandeln. Im übrigen gibt es die Möglichkeit. die gerichtliche 
Kontrolldichte zurückzunehmen und auf eine Verfahrens- und Plausibi\jtätskon­
trolle zu beschränken. Auch mag erwähnt werden, daß der amerikanische National 
Environmental Policy Act für Kernkraftwerke eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
verlangt, die auch den wircschafclichcn Nutzen der Anlage beschreiben muß'!, und 
daß die amerikanischen Gerichte insoweit eine gründliche und umfassende Darle­

gung fordern '6 • 

Auf der rechtsdogm4rischen Ehene lassen sich für eine BedarfsberücksichLigung 
folgende Argumente anführen : 
Aus der Gesetzesgeschichte ergibt sich, daß bei der Einführung des Verwaltungser­
messens in § 7 AtG mir der Möglichkeit einer Bedürfnisprüfung zumindest gerech­
nef wurde. Artikuliert wurde die Erwartung von Thomas Dehler (FDP): 

"Wenn Sie die Beslimmungen des § 7 Abs. 1 und des § 9 Abs. 1 in der jetzigen Vorlage 
beschließen wurden. besli.inde die Ge{ahr abweichender H:mdhabung in den verschiedenen 
Ländern . .. und die Möglichkeit. daß in dem einen bIld im. ~men des Erm~ssensspidraums 
be3Ummle winsch:!ltspoliusche Erwägungen mgesleUc würden. Die Entscheidung könnte also 
von einer, s~gen wir: Bcdürfnisprüfung oder einer sonsrigen winschaftspoJjlischen Überle­
gung abhangig gemacht werden .• " 

Die Möglichkeit wurde, da man mir der Verabschiedung des Gesetzes Eile hatte, in 
Kauf genommen". Eine Bedarfsprüfung mir negativem Ausgang war damals ange­
sichts der Aufbaunotwendigkeiren auch kaum vorstellbar. Sie muß aber in den 
Vordergrund dringen, seitdem die sozialen Kosten des ungezügelten Wachstums 
deutlicher in Erscheinung treten. Wenn diese Entwicklung zur Einführung eines 
zwingenden Vorsorgegebots (§ S BlmSchG) gefühn hat, das auch in das Atomrecht 
übertragen worden ist, so ist es aus der Entstehungs- und Interpretationsgeschichte 
heraus nur konsequent, die Bedarfsfrage nicht nur überhaupt als zulässig, sondern 
sogar als rechtlich geboten anzusehen. 
Der Hauptgrund dafür ergibt sich aus der dogmatischen Struktur des Vorsorgege­
bots. Weiter oben habe ich dargelegt, daß die Beachtung des Vorsorgegebots 
Rechtspfliehe der Genehmigungsbehörde ist, und daß das Gebot eine Schadensmini­
mierung unterhalb der Gdahrengrenze verlangt, soweit die dafür aufzuwendenden 
Kosten niche außer Verhältnis zum erzielbaren Sicherheitszuwachs seehen. Sicher­
heitSvorkehrungen sind nun aber nur ein Schutzschild für die Berroffenen. Sie 
reagieren auf Defekte, hinsichrlieh derer zumindest ein Verdacht besteht; denn sonst 
würden sie ins Blaue geplant. Vcrursachungskerren, die gänzlich unbekannl oder, 

I! NEPA S 101; 10 CFR S ! 1.16; vgl. dazu F. j. Feldmann, Gef.hren und Gefahrenl>eurteilungcn in der 
R«htsordnung der V'~lrug[en S[U<en von Amerika. In: Gdahreh und Gefahrenbeurteilungcn UTI 

Rech!. Teil 111, hng. v. R. Luke.<, Kotn '980 S .• 60. 
16 Ocr US COUrt of Appe.ls (ür W.l5hinglon DC. der für die BUDdesb.hörd.n zusrändig ,${ und deslulb 

eine he ... us .... gend. S<dll.lng einnimm<, geh. on $fIRU Ford.rung n.ch Ab"'~gung \'01'1 AI<ern.uvcn $ehr 
weil . "111, C3Ivert Clifls' Coordinoung Commime v. USAEC. +49 F 1 d < '09 u. bes . Ac:schJilMR v. 
USNRC, S~7 F ld 621; mode .... 'er dagegen der US Supreme CoUrt. bes. Vermont Y1!Ikee v. NRDC, 4J! 
U.S. pI. 

'7 PIProl . J. WP 9 •. SiI7.UJlg S. 1039 . 
• S So der Abg. Memmel (CDU/CSUj a, 2, O. 
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wie ich oben ergänzt habe, trotZ Erforschung ungeklärt sind, werden dagegen als 
Restrisiko zugemutet. Das Bundesverfassungsgericht rech.tfertigt dies u. a. damit, 
daß man sonst »weithin jede staatliche Zulassung der Nutzung von Technik 
verbannen« würde '9 . Man ~lIird diesem leider sprachlich mißglückten Satz (nweit­
hin« widerspricht "jede«, eine "Zulassung. kann man nich.t »verbannen«) nicht 
Gewalt antun, wenn man :hn '~o versteht, daß nicht jede noch so unsinnige 
Techniknutzung das Restrisiko rechtfenigt. sondern nur - um weitere Vokabeln des 
Gerichts zu verwenden - die für die ~Gestaltung der Sozialordnung« sinnvolle. 
nsozial-adäquate« . Ist eine Technik überflüssig oder gar ökonomisch schädlich, so 
rechtfertigt sie nicht die Zumutung eines Restrisikos. 
Zusammenfassend isc somit festzustellen. daß das Vorsorgegebot nicht nur eine 
Abwägung von möglichem Sicherheirsgewinn und dafür aufzuwendenden Kosten 
verlangt, sondern auch eine Abwägung von Restrisiko und energiewinschaidichem 
Bedarf für den zusätzlichen Strom und die eingesetzte Technologie. Besteht ein 
solcher Bedarf nicht, darf dH Restrisiko den Betroffenen nichr zugemutet werden. 
Es steht dann nicht im Ermessen, sondern es ist Rechtspflicht der Behörde, die 
Genehmigung zu verweigern. Eine Weisung des Bundesinnenministers. die Geneh­
migung trotzdem zu erteilen. wäre dann rechtswidrig. 
Selbst wenn man aber annimmt. daß die Bedarfsfrage in den Ermessensbereich 
gehön. so folgt daraus im Ergebnis nichts anderes. Zunächst fällt der Bedarfsge­
sichtspunkt nicht etwa deshalb aus dem Ermessensbereich heraus, weil ein Ermessen 
aus verfassungsrechdichen Gründen nur für Zwecke der Gefahrenvermeidung 
eingeräumt werden dürfte)o. Es isr schon fraglich, ob sich die Trägergesellschafr des 
SNR )00, die sich überwiegend - über andere Gesellschaften vermittelt - in 
öffentlicher Hand befindet. auf den Grundrechtsschutz aus Art. '4 und An. Jl GG 
berufen darf] '. Weiterhin hat das BVerfG anerkannr. daß es sich bei der Elektrizi­
[ätsversorgung um ein überragendes Gemeinschaftsgut handelt. zu dessen Schutz 
auch objektive Zulassungsschranken errichret werden dürfen)'. Schließlich hat das 
BVerfG im Kalkar-Beschluß speziell zum Ermessen in § 7 AtG entschieden)); 

-Der Gesetzgeber dudle de5haJb von Verhsrungs wegen den wissenschaftlichen, rechnologi­
sehen und mdullnellen Erkennmis- und Erfahrungssrand bezüglich dieser möglichen Gefah­
ren und ihrer Beherrschbarkeir als (vorerS[) unzureichend einsch~rzen ...• 

Es sind also auch Grunde der industriellen Entwicklung, und das heißt doch 
vermutlich z. B. der technologiepolitischen Entscheidungen. des Vergleichs ver­
schiedener Energieträger usw., die die Ermessenseinräumung legitimieren und 
dementsprechend bei der Ermessensausübung berücksichtigt werden dürfen. 
Die Letztemscheidung im Ermessensbereich kommt in der Auftragsverwaltung nun 
zwar dem zuständigen Bundesminister zu, doch handelt es sich bei der Berücksich­
tigung des energiewinschafdichen Bedarfs um einen Gesichtspunkt, der dem Be­
reich der landeseigenen Verwaltung zu:z.urechnen isl. Maßstäbe sind den Zielen des 
EnergiewirtschaftSgese!zes zu entnehmen. Dieses Gesetz ist BUlldesrecht geworden, 
wird aber gem. An.8} GG durch die Länder als landeseigene Angelegenheir 
ausgefühn:. An:.87C mit Art. 74 Nr. ,(a GG ermächtigen demgegenüber nur :z.ur 
Regelung und Weisungsven-.·altung für den »Schutz gegen Gefahren. die bei Frei-

29 BV.rfG v. 3.8. '978, E 49. 89 (,»). 
}O SO aber VGH M."nneJm '.a. O. (Anm. 'r), 5. j42 (. 

)1 Vgl. BVeMG Y. 7.6. '977. E ~l. 6) (80) 11. Y. 10. '2 . 1979. NJW 19S0, '09) (ur ausschließlich öfi.n,~che 
Be,eilil>llng. Für g.mlSehtwlruebutlich. Umem.hmen s. V. &nm.nen. Das Wiruchaltsrech. der o((en,­
lichen Un,erncbmen. B3d Homburg '969, S. 9.1. ; H. Holm.,,". Rechtsfragen der .lJ;>marcn Encsorgung. 
S'Urt!l.'n. '981. S. 195 ff. 

)1 BV.riG Y. 16. J. 197 1 • E )0. 19~ (P4). 
j) B V.riG y. 8. 3. 1979. E ~9. 89 (146). H.rvorhcbung von mir. 

29 
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JO werden von Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen eotstehen", also für 

nuklearspezifische Gesichtspunkte. Eine in den landeseigenen Bereich des Ermes­
sens hineinwirkende Weisung wäre deshalb rechtswidrig. 

ce) Verweigerung der O\!n~hmigung aus Grfinden der Nichtverbreitung von 
Kernwaffen 

Ich unterstelle hier, 
- daß frische Brennelemente des SNR 300 ein Uranisotop und Plutonium enthalten, 

die nach Abtrennung kemwaffentauglich sind, 
- daß der radiale Brutmantel nach einigen Betriebsjahren Plutonium enthält. wel-

ches nach Abrrennung kernwaffen tauglich istl ' . 

Die Genehmigungsbehörde müßte die Genehmigung verweigern. wenn dieser 

Sachverhalt gegen den Nichcverbreirungsvertrag oder das VerifikauonsabkommenH 

verstieße. Diesen Verträgen hat der Bundestag durch Geserz v. 4.6. 1974)6 zuge­
stimmt . Sie sind auch inncrstaadich verbindliches Recht und aus diesem Grund wie 
auch gern. § I ZiH. 4 AtG von der Genehmigungsbehörde anzuwenden. 

Ein Verstoß gegen diese Abkommen liegt nicht vor. Zwar könnte man vertreten. 
daß i. S. d. Art. II des Nichtverbreitungsvertragesl1 Kernwaffen "hergestellt« wer­
den, insofern mit der Brütenechnologie der entscheidende Schrin zur Herstellung 

waffenfähigen Materials getan wird. Doch wird diese materiellrechdiche Vorschrift 
im Verifikationsabkommen, das den vom Nichcverbreitungsvertrag gesetzten Rah­
men ausfülle. gänzlich von einem Konzept der Sicherheitskontro!le überlagert l8

. 

Nach diesem Konzept sollen Abzweigungen von waffenfähigem Material aus dem 
~friedlichen" ßrennstOffzyklus zu Rüstl..lngszwecken verhindert werden. Die Art 
der friedljchen Kerntechnologie wird dagegen nicht angetastet. Auch die Internatio­
nal Fuel eyde Evaluation (INFCE), die wegen Befürchtungen hinsichtlich Brüter­

technologie und Wiederaufbereitung initiiert worden war und Vorschläge zur 
Verbesserung der »Abzweigungsresistenz d der BrennstoffzylUeo entwickeln 
solIte l9 , hat sich nicht gegen die Brütenechnologie ausgesprochen'o. 

Gefahren atomarer Aufrüsrung werden neben den genaonteo Abkommen auch 
durch § [ Ziff. 1 AeG in den Blick genommen. Hiernach ist es Zweck des Atomge­
setzes, 

.die E.rforschung, die Entwicklung und die Nutzung der Kemenergie zu friedlichen Zwecken 
zu fördern~ . 

Dies bedeutet einerseits, daß die Kernenergie zu fördern ise, andererseits aber auch­
das wird häufig übersehen - daß eine Förderung zu unfriedlichen Zwecken nicht 

zulässig ist. Wenn unter »Förderung« auch die Eneilung von Genehmigungen zu 
verstehen ist, jst diese ausgeschlossen, wenn mit der Anlage unfriedliehe Zwecke 

verfolgt werden. Es dürfte allerdings vergeblich sein, dem WOrt "friedlich .. eine 
konkrete und subsumtionsfihige Bedeutung abzugewinnen. Da das Bundesvedas-

J4 Zur Phusibili,., di .. cr Annahme vgl. die Stellungnahme UI der Anhörung des He ••. L:.ndt.gs -
Ausschuß für Wiruchaft und Technik und HauplOu.S!cbuß - v. 1 j . 6. r98~; s. auch BT Drucks 91zoor 
S·39· 

H ßeide lbgedruckl in BGßI 1974 11 7.94 und bei H. Fischerhof. •.•. O. (Arun. 11) S. lOOj {f. 
36 BGBI. 11 794. 
37 Art.1I12u~r: .Jeder Nichtkemwaflen'L"'. " vcrpflicluc< SIch, ... K.ern",.!!." wMcr het7.uneUen noch 

zu erwerben . .. .. 
l8 Zur Kmik hieron und lJl "' .... ren Rikkn:oh.mM der ursprünglithen Vcrz,thtb.....,iuchaf. dUl'I:h das 

Verifikation!.bkomm.n vgi. Künl2d m der h .. 5. Lmd'~gs-Anhörung, •. •. O . (Anm. H). Prorokoll 
S. 61 ff. 

39 R. ~. Pr ..... ch.n, Nichrvcrbr.nungopoliLik und Nukl ... r.xporr RiW '977, HI. 
40 Un,errichtung d.". Bunde,;rrgi'n.lng, BT Druck.<. S/l968 S. '3' 
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sungsgericht veneidigungspolitische Entscheidungen als Domäne der Bundesr~ie­
rung ansieht4', ist zu erwarten, daß das Gericht die Beachrung der friedlichen 
Zwecke in den Bereich des Ermessens der Genehmigungsbehörde veronen und die 

Letztentscheidung im Ermessensrahmen nicht als landeseigene, sondern als wei­
sungsunrerworfene Angelegenheit einsrufen wüXde. Für unseren Zusammenhang 
heißt dies, daß eine Weisung des Bundesinnenminrsters umer dem Gesichtspunkt 

der Friedenssicherung weder wegen Verstoßes gegen rechtliche Genehmigungsvor­
aussetzungen noch wegen Eingriffs in landeseigene Angelegenheiten rechtSwidrig 
wäre. Der Gesichtspuukt der KemwaHenfähigkeit scheidet deshalb aus der weiteren 

Betrachtung aus. 

dd) VerwetgeTimg der Genehmigung aus Entsorgungsgriinden 

Ich unterstelle hier, 
daß für die kurzfristige Zwischenlagerung der Brenn- und Brucelemente aus dem 
SNR 300 zwar geeignete Einrichrungen zur Verfügung stehen, daß eine langfri­
stige ZwischenJagerung, eine Wiederaufarbeirung und eine Endlagerung der 
genannten Stoffe jedoch noch ungeklärt, insbesondere auch durch internationale 
Verträge nicht klar und bindend abgesichert sind"'. 

üb und inwieweit der »Entsorgungsnachweis« bei der Jtomrechrlichen Genehmi­
gung zu berücksichtigen ist, isr stark umstritten. Höchstrichterlich ist die Frage 
noch unentschieden. Das BVerwG hat sie im Scade-Uneil offengelassen und ledig­
lich zu verstehen gegeben, daß es sich schwer vorstellen kann, daß ein Kläger durch 
das Fehlen einer Entsorgungsregelung individuell betroffen sein kann - cine Frage, 
über die hier nicht zu handeln isr). In der übrigen Rechtsprechung und Literarur 

werden alle denkbaren Positionen verrretenH , nämlich 

- daß die Entsorgungsrege!ung Genehmigungsvoraussetz.ung sei, wobei 
~ manche zumindest das Vorliegen einer Errichcungsgenehmigung für eine Wie­

deraufarbeitungsanlage und ein Endlager fordern~', 

= andere eine ,.hinreichende Aussicht« auf eine gesicherte Entsorgung genügen 

lassen" ; 
daß die Entsorgungsregelung in den Ermessensbereich falle-l'; 

- daß sie - mit inhaltlichen Minimalforderungen - Genehmigungsvoraussetzung sei 
und - potentiell mit Maximalforderungen - zugleich auch zum Ermessensbereich 
gehöre'!; und sogar 

daß Entsorgungsfragen im Rahmen des § 7 Abs.l AtG überhaupt nicht zu 
berücksichtigen seien4~ . 

4' BVerfG~ . r8. ll . 1984. EuGRZ '984. f9J (61~ f.). 
41 So Wi",chl(umlnls.tr Jochrmscn. h. Wesd"aJische Run<!<ch.u v. 7 . 11. 1981. Neuere FOl"lchungcn 

weisen "ach, daß oie ToXJz.i, •• des Abfalls selbst nach Wi~elöluf:ubatung Doch weil höher is. als beim 
L.i.:htw .. sel"Te"3ktor . Ursache O~ür 'S' nich. o.s Plutonium. sondern das in den Abfallen ~erbleibeode 
Neptunium. (G. Kirchner. Ein neuer TOXJZ,üt5l1lde~ zur Ennirtlung d~ GeWu-enpotentials endgeJ.gcr­
ter rwio..ktivcr AbfilJ., Dils. Bremen '986). Die Hoffnung, ourch oie Brüt<rtec.hDologre werde zugleich 
die Atommüllproblematik vemngcn. könnte sich dahalb ili trügenseh erweISen. 

43 BVerwG v. u. 11. ,,80 ,E 6" ~56 (171). 
44 Vgl. dM um{wellOcn Überblick b .. H. Hofnunn , 3.1 . O . (Anm. J ,) S. 191 ff. 
H Vor .nern A. ROßOlgd, Grundrcch •• uad Kemklöll,,,,erkt. He,dtlbtrg '979, S. 101 Anm. 181. 
46 Vor ..J.Jcm OVG Liintburg~. ' 7.10. '977 . DVBI. '978,67 (711.). 
47 Vor .Hern VGH Mannh.,m , . • . 0 . (Anm. 's) S. 501; <0 3uch die wobl b.M. in der Literatur. s. z . B. 

R. Lukes, W. Dauk, Di. A uSMrkungtn d.r Enuo~ng"egelung d .. §,. A!G .uf dm Anlagen~neh­
ITUgungsu,be!t3nd des § 7 Ab •. l AtG, ET '9i9, 667; ebenso die .Grunds'tu zur Enuo~n~vonorge 
fiir Kemkr>frw ... kc< v . • , . l. '980, Umwelt Nr. 76 S. 11 Zif{.] J. 

48 So}i. Hofmann • . • . 0 ., S. '9~ I. selbst. 
49 VG Hannover v. z . 6. '9n. ET '978, '74 (,81). 

)1 
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Quer zu dieser Streiclinie liegt eine weitere Divergenz darin, daß 
- manche den EntSorgungsnachwels bereitS für die Erricbtungsgenelunigung for-

dern fO, 

- andere dagegen erst für die BetriebsgenehmigungP • 

Da das Gesetz im Wordaut, nach Entstehungsgeschichte und Systematik sowie 
hinsichtlich der möglichen Zwecke nicht viel hergibt, dürfte der Streit mit wissen­
schaftlichen Argumenten kaum zu entScheiden sein. Für jede der genannten Auffas­
sungen lassen sich Argumente finden, mit Ausnahme derjenigen, die die Emsor­
gungsfrage bei der Aolagengenehmigung gar nicht berücksichtigen will. Sie ist 
abwegig, weil dan:lch eine Genehmigung selbst bei offenkundiger Unmöglichkeit 
der EntSorgung erteilt werden könnte.!' Die Entscheidung zwischen den Positionen 
wird weitgehend vom VorverSTiindnis becinflußt werden, insbesondere von dem 
Veranrworeungsgefühl letztlich 3uch des BVerwG für den Schutz zukünftiger 
Generationen I J. 

Prognostiziert man auf der Grundlage der bisherigen atomrechdichen Rechtspre­
chung des BVerwG, wie das Gericht eotscheiden würde, so ist zu erwarten, daß es 
sich diejenige Auffassung zu eigen macht, nach der Entsorgungsfragen zum Errnes­
sensbereich gehören. Die Genehmigungsbehörde wäre hiernach berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, die Genehmigung zu verweigern . Eine anderslautende Weisung 
des Bundesinnenminiscers wäre rechtmäßig, da die Endlagerung gern. § 9.1 Abs. 3 
Satz I 2. Hs iVm § 23 Abs. I Ziff. 2 AtG Angelegenheit bundeseigener Verwaltung 
ist und dIe Wiederaufarbeitung zur Bundesaufrragsverwalrung gehöre. 
M. E. ist dagegen mit H. Hofmann anzunehmen, daß das Vorsorgegebot die EntSor­
gungsmöglichkeit mindestens insoweit umfaßt, wie Störungen der Entsorgung 
Rückwirkungen auf die Gefährlichkeit der Anlage haben würden, weil die eingela­
gerten Reststoffe auf Dauer im Krafrwerk verbleiben müßten H '. DementSprechend 
müssen SpltCstens im Zeitpunkt der Betriebsgenehmigung verläßliche Abmachun­
gen getroffen sein und/oder Anlagen zur Verfügung stehen oder zumindest be­
standskräftig genehmigt sein. Nach den Sachverhaltsprämissen ist dies nicht der 
Fall. Die Behörde dürfte und müßte deshalb die Genehmigung verweigern. Eine 
anderslautende Weisung des Bundes wäre rechtswidrig. 

ee) Zwischenergebnis 

Würde heute eine Gesamtgenehmigung eines SNR 3CO derjenigen Bau- und Be­
triebsweise beantragt, die zur Zeit tatsächlich realisiert ist, so müßte die Genehmi­
gung - untersteHt, die Sachverhaltsannahmen werden von der Behörde akzeptiert -
verweigert werden, und zwar wegen ungekläreer Anlagesicherheit, wegen mangeln­
den energiewireschafdichen Bedarfs und wegen unzureichender Entsorgungsvor­
sorge. Gegenläufige Weisungen wären rechtSwidrig. 
Diese Rechtsauffassung entspricht nicht der herrschenden Meinung. Nach der hM 
dürfte die Genehmigung - ebenfalls unterstellt, die Sachverhaltsannahmen werden 
akzeptiert - verweigere werden, jedoch nur aus Gründen der Anlagesicherheit und 
der Entsorgung, nicht aus energiewireschafdichen Gründen. Eine anderslautende 
Weisung wäre rechtm:ißig. 
Vertretbar zur Frage der energiewinschaftlichen Beurteilung ist auch die Meinung, 

so So d.:u OVG Lüncburg ,-a. O. (Anm . ~6). 
S I So H.-eh. Knüppel, Die Unuugkei .. khgc im alOmrcchtlichcn Gcn~hm.Jgungsyerhhrcn, .IW 19711, 46,. 
jl H. Haln .. nn, •. l. O. S. '94. 
j> Zu Clncr vcri:wungsrechdichen Verankerung die.er Ver.lfllwonung ,. H. Hofmann, a.:>' O. S. 11 g H. 
J>' H.Hofmann. l .•. O. S. ,,6-'98. 
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daß die Behörde aus energiewirtschaftlichen Gründen die Genehmigung verweigern 
dürfte (nicht müßte). Eine gegenllufige Weisung wäre in diesem Fall rechtswidrig 
(weil sie in Iandt$eigene Angelegenheiten eingriffe). 
Die Kemwaffemaugtichkeit der Brutergebnisse beim SNR 300 führt dazu, daß die 

Behörde die Genehmigung verweigern dürfte. Eine gegenläufige Weisung wäre 
jedoch rechtmäßig. 

b) Ist die Genehmigungsbehärde bei der Entscheidung über die 
Betriebsgenehmigung durch frühere Em'chtungsgenehmigungen gebunden, und 
kann sie sich gg{. von der Bindung befreien? 

aa) Sicherheitsgründe 

In der L Teilerrichcungsgenehmigung (TEG) von 1972 heißt es im Tenor u. 3., mit 
dem Bescheid werde .den grundlegenden Auslegungsmerkmalen (Konzept) des 
Kernkraftwerks« »zugestimmt«. Eine Auflage regelt ergänzend, ~das Gesamtsystem 
(Conrainmem mit R~kcomnksystem) (sei) so auszulegen. daß es einer infolge einer 
überpromptkritischen Leistungsexkursion (= Bethe-Tait-Unfall, G. w.) freigesetz­
ten mechanischen Energie 1"01'1 370 MWs slandhälr«H. 
Weilere TEGen genehmigen die Komponenten, die der Erfüllung dieser Auflage 
dienen sollen. In den Gründen der 5. TEG von 1982 »bestätigt. die Genehmigungs­
behörde »für die Gesamtanlage. daß gegen das Eintreten und gegen die Folgen eines 
Belhe-Taic-StörfaUs die erforderlichen Auslegungsmaßnahmen getroffen sind" \1. 

Angenommen, die Behörde sieht die Dinge jetZt anders. und zwar im Sinne einer 
unaufklärbaren Eintnmwahrscheinlichkeit des Unfalls und dementsprechend einer 
unzureichenden Vorsorge: Darf sie über die aleen Urteile hinweggehen? 
Die zitierte Aussage in der I. TEG ist als Konzeprvorbescheid zu qualifizieren!6. Ein 
Konzeprvorbesche.id bindet spätere Teilgenehmigungen im Umfang der getroffenen 
Feststellungen. Diese werden hinsichtljch des Bethe-Tait-Unfalls aber durch die 
Aullage offengehalten. Eine Bindung besteht also nicht. Der Konzeprvorbescheid 
könnte aber durch die definitive Aussage der 5. TEG ergänzt worden sein. Aller­
dings steht diese Aussage nicht im Tenor, sondern in den Gründen der TEG. Wenn 
auch der Gehalt einer TEG grundsätzlich dem Tenor zu entnehmen und nicht 
hinzuzufingieren istp • so kann die FeSTstellung in den Gründen. der Bethe-Tait­
Unfall werde von der Anlage beherrscht, wegen ihrer Entschiedenheit und zentralen 
Bedeutung für die TEG doch als schlüssiger Bestandteil des Regelu!1gsgehalts 
angesehen werden. Durch diesen ergänzenden Vorbescheid wären spätere Teilge­
nehmigungen (und also auch die Teilgenehmigung für den Betrieb) insofern gebun­
den. als sie die als gegeben festgestellte GenehmigungsvoraussetzlIng (erforderliche 
Vorsorge hinsichtlich des genannten Unfalls) beachten müßten!!. Anders wäre es, 
wenn man die zitierte Feststellung der 5. TIG als »vorläufiges positives Gesamtur­
teil« qualifizieren würde. Ein solches G~amwrteil, das die Genehmigungsfähigkeit 
der Gesamtwlage prognostiziert, ist Voraussetzung dafür. daß statt einer Gesamr­
genehmigung Teilgenehmigungen erteilt werden dürften!9: ein Teil soll nicht ohne 

f 4 B=h.id Nr. ,11 SNR der Mimster rur Arb.". Ge,undhei, und Soz,al., so."e fur Wiruchaft. Mittel· 
sund und Verkehr NRW v. '8.1>. '97" S., und 6}. 

)s B~cheid Nr. 7/) SNR v. "·9· 198, S. '4' f. 
S6 Vgl. BVerwG v. 11.,. '98S. NVwZ '98j, H' (H'). 
57 Th. Khme, El'".ite Teilemch1Ung,gendunigung und VorbescheId im AtOmreeht.. 1984 S. '4J f-
SS Zu dieser .Sekundätwirkung. un Unt<Nu.i"<l zUr .Priminvirkung. (d. h. den Be"Alld) einer TEG vgl. 

H.D.J.U"a.<$, Bindung,· und Prillusionswirkung von TeilgenehmIgung und Vorbesch<ld, UPR '98J, 
241 (f. 

19 § 18 Ab •. , A,VN. 

]] 
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34 Blick auf das Ganz.e akz.eptiert werden. Obwohl Voraussetzung und rypischerweise 
niche Gegenstand der TEG, soll es doch durch ausdrückliche Fonnulierung oder 
unter bestimmten Bedingungen gar auch schlüssig zum Gegenstand der TEG 
gemacht werden kÖnnen 60 . Gleichviel, wie man sich hierzu entscheidet. scWießt die 
Vorläufigkeit des Gesamruneils jedenfalls eine Bindung aus, W~,fU1 eine neue $ach­
oder Rechtslage eintritt" . 
Die Abgrenzung von Konzeptgenehmigung und (vorläufigem) Gesamturteil ist 
bisher noch ungeklärt" . Sie bedürfte gründlicherer Beschäftigung als hier möglich 
is~) . Ein Minimalkonsens dürfte aber insofern erreichbar sein, als definitive Fest­

stellungen über einzelne Genehmigungsvoraussetwngen (wie hier die Beherrschung 
des Bethe-Tait-UnfaUs) als (gleichsam mit dem TEG mitlaufender) Vorbescheid 
i. $. d. § 73 ArG qualifizien werden können. 
Die Genehm.igungsbehörde 1St bei der Entscheidung über die Betriebsgenehmigung 
also gebunden. Von dieser Bindung kann sie sich nur durch Rücknahme oder 

Widerruf des in der 5. TEG enthaltenen Vorbescheids befreien. Eine Rücknahme 
(§ [7 Abs . l ArG) kommt in Betracht. wenn eine Geoehmigungsvorausserzung von 
vornherein nicht vorgelegen hat (was die Genehmigung rechtswidrig macht). ein 
Widerruf (§ J 7 Abs. 3 Ziff. ! AtG). wenn eine Voraussetzung später weggefallen ist. 
Die fragliche Voraussetzung ist hier die Beherrschung des Bcthe-Tait-Unfalls . Die 

Behörde hat, wie hier untersteUt wird, diese zunächst bejaht und will sie nun 
verneinen. Darin läge eine Änderung der Sachlage. wenn die Wissenschaft hinsicht­
lich der Beherrschbarkeit des Störfalls inzwischen einen neuen Stand erreidn 

hätte". Das ist jedoch nicht der Fall. Die Behörde hat sich vielmehr auf der 
Grundlage des seit 19lh (dem Zeitpunkt der 5- TEG) gleichgebliebenen Standes der 
Wissenschaft eines Besseren besonnen. J9!b hatte sie sich geirrt. eine Genehmi­
gungsvorausseuung lag in Wahrheit nicht vor. Einschlägig und zulässig ist deshalb 
eine Rücknahme des in der 5. TEG enthaltenen Teilvorbescheids. 

Die Rücknahme ist Ermessensentscheidung. Sie wäre Pflicht. wenn sie sich auch auf 

§ '7 Abs. 5 ArG stützen ließe. Diese Bestimmung gilt zwar wörtlich nur für den 
Widerruf, also für rechtmäßige Verwaltungsakte, nach allgemeinen verwalrungs­
rechtlichen Grundsätzen ist eine Rücknahme aber immer dann em recht zulässig. 
wenn es eine in ihren Voraussetzungen schärfere Widerrufsvorschrift gibt~j. § J 7 

Abs. 5 AtG setzt voraus. daß eine -erhebliche Gefährdung der Beschäftigten. 
Dritter oder der Allgemeinheit« zu erwarten und die Rücknahme deswegen "erfor­
derlich« ist. Die »erhebliche Gefährdung« wird mit der Gefahrengrenze des § 7 
Abs . 2 ZiEf. 3 AtG gleichgesetzt64

. SicherheitSrisiken im Bereich der Gefahrenvor· 
sorge werden also hingenommen. 

60 Th. K1anle ••. 1.0. 5.106ff. &.g.n VGH Mannheim ;1..>-0. S. 57ff. 
61 Th. K1anee. >- a. O. S.) p; für d", In,owei, vcrr,lelcbbare lU1mlsslonuchutzrcch, H. D. Jan.s, 3. a. O. 

S. lH r. Sp. und die amtl. ßegrdg. "tu S 8 BlmSchG, BT Drucks. 7/179 S. H. 
6, Auch KLuue, 3.l. O . hill< nicht weiter. 
6) DAS Kriimmd-Urt('il des BVe~G (NVwZ ,,8S, )41) h~, die Deb.", teils vunnhcht, indem es die 

Möglichkeit vorb<!l<:heidlicher FesUtellungen elnzeln.r Genehm,gungsvor.1Ussetzungen beronte. teils 
,ber ,uch kompli-zien. indem es une., Üb.rdehnung des § 73 AtomG (.elnzeln. fr:>gen.) die GenehmI­
gung des garuen Konzepu .Is bindenden Vorbesche:id .1lI".h, . Ridlligcr ",:ire es, in der Konuptgeneh­
nugung "n (rcv,dierb1ffs) vorliufiges G .. :unrurteiJ zu uben. 

64 Eine Änderung des Sunde< der \'(fjssenschJII$', wenn si. den kogniuvm BereICh b"rifh. einc Änderung 
d.r Sacolage und, wenn sie den Wenungsb.,eich (die .5icherhej,spßilosophie.) betriff" eine Änderun\: 
der RechtSlage. Eine von mlnchen vorgeschl.gene Trennung zwischm neuer Soch- und Rechulage 
elners.,u. Änderung d .. Sundes der Wi<sen"hJ, und der Sicherheiuphilosophle (vgl. Th. Kl:une • 
• • 3 . O. S. H 5 (f.) ll' mir nicht verswdlich . 

6S F. O . Kopp, Ve-rwalrungsverlahrcn.sgesctz , ) . Aun. 198J § 48 tu. 19, § 49 Rz.7 m. w. N . 
66 B. K.uckuck. Bestandsschutz und westnruche Änderungen, J. Oeutsches Atomrechusympo5lum S. '04 

(1'7); mwohl auch K.5chm ied ... Atom."l.geogeoehm,gung und 8esundsschu12 b .. nachniekender 
Industnel1ls,edJung. Köln '977,5.6). 'H. 
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Solange man ein außerordentlich hohes Schadensausmaß ohne Rücksicht auf die 
Eil1trittswahrscheinlichkeic nicht als Gefahr ansieht, wird eine Vemeinung der 
Vorsorgevoraussetzung, die sich auf UnaufkJärb:lrkeit des Sachverhalts sriitz.t, eher 
dem Vorsorgebereich zuzurechnen sein. Es bleibt deshalb bei der Rücknahmemög­
lichkeit nur aus § 17 Abs. 2 ArG. 
Eine die Rücknahme untersagende Weisung wäre (wenn sie rechtzeitig erfolgt) 
rechtmäßig, weil sie der Genehmigungsbehärde eine bestimmte Ermessensaus­
übung, nicht einen Pflichtverstoß abverlangt. 

bb) EnergiewiruthaJtliche Gründe 

Oben zu a) bb) ergab sich, daß mangelnder Strombedarf, Unwirrschaftlichkeit und 
mangelnde technologische Erforderlichkeit des SNR 3°0, würden die Anlagen heute 
neu beantragt, zur Genehmigungsverweigerung führen müßten bz.w . - bei Veror­
tung der energiewircschafdicben GesichtSpunkte in den Ennessensbereich - führen 
könnten. 
Zu prüfen ist, ob das Genehmigungsverhalten hinsichtlich der TEGen die Entschei­
dung über die Betriebsgenehmigung bindet. 
Die [. TEG bemerkt auf S.90 knapp, "die vorgetragenen Einwendungen energie­
winschafrlicher An (seien) nicht Gegenstand des atomrechtlichen Genehmigungs­
verfahrens«. Die weiteren TEGen enthalten keine Aussagen zu energiewirtsch:lftli­
ehen Gesichtspunkten. 
Wir haben es hiernach weder mir einem Vorbescheid über das Vorliegen einzelner 
noch mir einem vorläufigen Gesamturteil über das Vorliegen sämdicher Genehmi­
gungsvoraussetzungen zu run. Vielmehr handelt es sich um eine Variante, nach der 
ein Gesichtspunkt von vornherein gar nicht geprüft wird, weil die Behörde sich 
dazu nicht für befugt hälr. UncersceUt, sie hat das Gesetz. dabei richtig imerpretiert, 
kommt eine Bindungswirkung also nur im Sinne einer ~Primärwirkung . 6h in 
Betracht. Diese Primärwirkung geht dahin, daß die Behörde auch an diejenigen 
Voraussetzungen gebunden ist, deren Prüfung sie ... us rechtlichen Gründen abge­
lehnt hat; denn der Gegenstand der Genehmigung ist die Anlage und ihr Betrieb, 
nicht die Vielzahl möglicher Prüfungsschritte und -gesichtspunkte. So könnte auch 
eine Baugenehmigungsbehörde, die ein Gebäude aufgrund einer rein baulichen 
Beurteilung genehmigt har, nicht spiüer eine weitere Genehmigung für die Nut­
zungsart verlangen; dies hätte sie schon bei der ersten Genehmigung prüfen müssen. 
Der Punkt ist damit .. konsumiert« . 
Freilich gibt es Wege, sich von dieser Bindung wieder zu lösen. Dafür muß zunächst 
grundsätzlicher geklärt werden, wie es zu beurteilen ist, wenn nach Erteilung von 
TEGen, die bestimmee rechtliche Voraussetzungen aufgrund einer bestimmten 
redulichen Interpretation nicht prüfen (und koasequenterweise nicht z.um Gegen­
stand eines vorläufigen Gesamturteils machen), sich eine Rechtsauffassung durch­
setzt, die die Priifung jener Voraussetzungen forden. Ist diese Änderuog als 
geläuterte Rechtsauffassung anzusehen, die von der Genehmigungsbehörde bei 
richtigem Verständnis hätte erkannt werden können, oder handelt es sich um eine 
Änderung der Rechtslage? 1m ersten fall wären die fraglichen TEGen rechtSwidrig 
und könnten zurückgenommen werden, im zwei ren wären sie rechtmäßig, jedoch -
bei Vorliegen der entsprechenden Zusatzvorausselzungen - wegen geänderter 
RechtSlage widerrutbar. Obwohl die z.weite Auffassung reaJirätsnäher ist, führt sie 
in der allgemeinen Rechtsdogmatik doch zu enonnen Komplibtionen, die erst noch 

66. S. oben Fn. j8. 

35 
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]6 gründlicher Bearbeitung bedürfen67. Vorerst ist deshalb die traditionelle erste 
Auffassung vorzuziehen. Für die Genehmigungsbehörde kommt also hinsichtlich 
der energiewirtschaftlichen GesichtSpunkte nur eine Rücknahme in Betracht (vgl. 
dazu unten ce». 
Da mangelnder Bedarf nicht i. S. d. § 17 Abs. 5 AtG eine Gefährdung darstellen 
kann, kommt dabei nur eine Rücknahme nach § 17 Abs. ! AtG in Betracht. Hierzu 
ist nach dem oben Gesagten zunächst fesczuhalten, daß die Behörde bei Erteilung 
der Genehmigung die energjewiruchafrlichen Folgen ZW:l,r hätte prüfen müssen. 
Fehlerhaft wird die Genehmigung aber erst dadurch. daß der energiewirtschafttiche 
Bedarf und die WirtSchaftlichkeit der Anlagen nach Prüfung auch hätte verneint 
werden müssen. Das ist nicht el< POSt, sondern mit einer e:< ante-Betrachtung 
nachzuprüfen . Dazu bedarf es erneut einer hier nicht weiter zu verifizierenden 
Sachverhaltsannahme. Ich unterstelle. 

daß Anfang der siebzIger Jahre noch mi! einiger PJausihi\il:ü angenommen werden konnre, daß 
der SNR lOO eine energi"",inschafrlich sinnvoUc Investition sein würde, und daß die Beden­
ken dagegen sich erst seit der zweiten Häl(te der sIebziger Jahre aufdr~ngten. 

Eine Rücknahme aus energiewiruchaftlichen Grunden scheidet bei dieser Annahme 
für die I. TEG folglich aus . Für die späteren TEGen - vor allem TEG 7/3. 
r. Ergänzung zu 7/3, 7/4 und 7/5 69

, - ist eine Rücknahme dagegen zulässig, weil 
diese TEGen die oeue Lage hätten berücksichtigen und in eine neue Restrisikoabwä­
gung einbeziehen müssen. Daß die t . TEG nicht zurückgenommen werden kann, 
wird damit bedeutungslos, weil ihre Aussagen als durch die spärereo TEGen neu 
gefaßt und ersetzt anzusehen sind . Im übrigen kommt für die I. TEG auch ein 
Widerruf in BetrachL Nach § 17 Abs . 3 Ziff. l AtG ist er zulässig. wenn eine der 
Voraussetzungen der Genehmigung später weggefallen ist und nicht in angemesse­
ner Zeit Abhilfe geschaffen wird . In der Tat ist die Voraussetzung der energiewirt­
schafrlichen Erforderlichkeit der Anlagen später weggefallen . Abhilfe ist in ange­
messener Zeil nicht zu erwarten . Ein Widerruf wäre insofern zulässig. 
Sowohl für die Rücknahme wie für den Widerruf bleibt allerdings noch zu prüfen. 
ob sie nicht wegen Fristversäumnisses ausgeschlos.sen sind. Sind § 48 Abs.4 und 
§ 49 Abs. l Satz J VwVfG anwendbar, so hätte die Behörde die Rücknahme bzw. 
den Widerruf innerhalb eines Jahres erklären müssen , seit sie von den diese 
Maßnahmen begründenden Tatsachen (hier: den Sicherheits mängeln und der Un­
wircschaftlichkeit) Kenntnis erlangt hat&9. Die Frisrvorschrifr ist auf § 17 AtG 
jedoch nicht anwendbar. §§ 17. 18 AtG sind durch die 3. ÄnderungsnovelJe zum 
AtG eigens an die neuen Regelungen des VwVfG angepaßr worden. Dabei sind auf 
die Eigenart der Atomanlagen, vor allem auf ihr hohes Schadenspotential zuge­
schnittene Sonderregelungen über die Voraussetzungen und Folgen von Rück­
nahme, Widerruf und nachträglichen Anordnungen getroffen worden. Hätte man 

die Frislvorschrift übernehmen wollen. so wäre dies zum Ausdruck gebracht 
worden . Daß dies nicht getan wurde, hat seinen guten Sinn darin, daß eine Frist von 
1 Jahr viel zu kurz gewesen wäre. Denn Entscheidungsprozesse über die Einstellung 
von Großprojekten wie Atomanlagen kosten viel mehr Zeit. Wenn man sie nicht 
gänzlich ausschließen will (und das widerspräche der schlichten Existenz der §§ 17, 
18 AtG), muß man ihnen mehr Zeit einräumen. 

67 Vgl . BVufG ,'. 16. It.19&1. E 59,118 ('68), wO die Fnge ebenf,,]l. offengehalten WIrd . 
68 Ich führ, diese TEGen besonders aul, weil bei ihnen = ehesten für eone Ausweitung der Prü!unC'Ce­

sichtspunkte Anlaß gewesen wäre. 
69 Es kommt auf die Tats.chenkennt"". nicht etWa die (mein sp>,er ~.gende) Wii,dig"tlg der T .. .s,chen "". 

s. BVerwG v. 'f. 6. '98,. DVBI. 198z. 998. Nach •. M. genügt die ce.nde"e Auslegung einer Recht.<vor­
sCMrih: s. OVG Lüneburg v. '7. f. '975. Die Gemeonde '976, "5. 
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Rücknahme bzw. Widerruf slod demnach zulässig. Eine gegenläufige Weisung wäre 
dagegen wiederum rechtswidrig, weil energiewirtschaftliehe Gesichtspunkte in Lan­
deskompetenz fallen . 

ce) Emsorgungsgründe 

Oben zu a) ce) wurde festgestellt, daß die Genehmigung, würde sie heute neu 
beantragt, wegen unzureichender EntSorgungsvorsorge verweigert werden könnte 
bzw. müßte. 
Zu fragen ist, ob die Betriebsgenehmigung rur die beiden Anlagen in der Entsor­
gungsfrage durch positive vorläufige Gesamturteile in früheren TEGen gebunden 
Isr. 
Die TEGen enthalten zur Entsorgungsregelung durchweg nur sehr vage Ausführun­
gen, die dem entsprechen, was die .. Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge für 
Kemkraftwerke~ v. 6. 5. 1977 und v. 19 . .l. . 198070 für die Errichtungsphase fordern . 
Hiernach ist der endgültige Entsorgungsnachweis erst zur Inbetriebnahme der 
Anlage zu führen. \xrährend der Errichrungsphase werden nur vorbereitende Akrivi­
räten verlangt, die die TEGen in knappen Sätzen registrieren, aber nicht gründlich 
bewerten . Deshalb kann eine Bindung der Betriebsgenehmigung an vorherige 
Gesamturteile über Emsorgungsregelungen nichr angenommen werden. 

dd) ErgebniS 

Will die Genehmigungsbehörde die Betriebsgenehmigung aus Gründen mangelnder 
Sicherheit verweigern - grundsärzlicb ist sie auf der Basis der Sachverhaltsannahmen 
hierzu befugt (und nach einer Minderheitsposition sogar verpflichtet) - so ist sie 
daran zwar durch einen Vorbescheid an sich gehindert, kann sich von dieser 
Bindung aber durch Rücknahme des Vorbescheids befreien. Weist der Bundesin­
nenminister die Behörde an, die Betriebsgenehmigung LU erteilen, so verlangt er eine 
Pflichtverletzung; die Weisung ware rechtswidrig. Rechtm:ißig wäre die Weisung 
dagegen, wenn sie sich auf die U ntersagung der Rücknahme beschränken würde. 
Allerdings könnte sie z.u spät kommen. 
Will die Genehmigungsbehörde sich auf mangelndes energiewirrschaftliches Be­
dürfnis stützen - grundsätzlieb ist sie auch hierzu befugt, wobei -ich aber einer 
Minderheitenposition folge -, so ist sie daran zwar wiederum durch frühere TEGen 
an sich gehinden, kann sich von dieser Bindung aber durch Rücknahme bzw. 
Widerruf der entsprechenden TEGen befreien. Weisungen des Bundesinnenmini­
sters waren rechtswidrig, weil sie in Landeskompetenzen eingreifen würden. 
Will die Behörde sich schließlich auf mangelnde Enlsorgungssicherheit stützen, so 
ist sie durch frühere TEGen daran nicht gehindert, sondern darf die Betriebsgeneh­
migung verweigern . Nach einer Minderheirsposition muß sie dies tun, in welchem 
Falle eine - sonst rechtmäßige - gegenläufige Weisung des BMI rechrswidrig 
wäre. 

ee) Entschädigungsfolgen 

Kommt es zur Rücknahme bzw. zum Widerruf, so muß das Land Entschädigung in 
Geld leisten (§ 18 Abs. t AtG); der Bund muß dem Land dann »entsprechend 
(seinem) sich aus der Gesamtlage ergebenden Interesse ... Ausgleich ... Jeisten~ 

70 Abgedruckt in Um",eI, Nr. 76 v. 'S.",. 1980 S.ll. 
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(§ r8 Abs.3 AtG). Der Gegenstand der Entschädigung tst zunächst dadurch einge· 
schränkt, daß Rücknahme bzw. Widerruf jeweils nur Teilaspekte, also nicht die 
Gesamtanlage, betreffen. Im einzelnen ist dabei noch vieles klärungsbedürltig, 
jedenfalls ist der Fall aber anders zu behandeln als der einer Aufhebung einer bereits 
erteilten Betriebsgenehmigung. Noch ungeklärt ist auch die Problematik der Enc­
schädigungshöhe. Obergrenze jS[ gern. § 18 Abs. I SaTz 4 AtG der Zeitwert der 
Anlage. Zu fragen wäre hier, was der Verkehrswert einer Anlage isr, die vermutlich 
nur mit Hilfe von immerwährenden staatlichen und konzernimernen Zuschüssen 
kostendeckend arbeiten kann'!. 

2. Energiewimchaftsrechtiiche Befugnisse 

Wahrend die luf das AtG gestümen Befugnisse primär auf die technische Sicherheit 
gerichtet sind, verfolgen die aus dem En WG hergeleiteten Befugnisse primär 
versorgungspolitische Zwecke. Ähnlich wie bei jenen ist auch bei diesen zuerst zu 
klären, ob der SNR 300, wenn er heute neu gebaut werden sollte, untersagt werden 
könnte. Nur wenn diese Frage bejaht werden kann, ist zweitens zu uIHersuchen, ob 
sich die zuständige Behörde durch eine frühere Zuslimmung zu dem Projekt 
gebunden hat, und ob sie sich ggf. von der Bindung wieder befreien kann. Ist dies zu 
verneinen, sind drittens nacht(~gliche Eingriffsmöglichkeilen zu prüfen. Da es sich 
bei der Energieaufsicht um landeseigene Verwaltung handelt", Bundesweisungen 
au f G rund von An. g S G G also n ich t zul ässig sind, ist n ur zu prüfen, ob das Land 
zur Umersagung berechtige, nicht auch, ob es dazu womöglich verpflichtet ist. 

a) Dürfte die zuStändige Behörde den Ball. des SN R JOO untersagen, wenn er hellte 
neu gepLAnt J4nd angezeigt würde? 

Der Landeswirrschaftsminister kann nach § 4 Abs.l EnWG 

.den Bau. die Erneuerung, die Erweirerung oder die Stillegung von Energieanlagen der 
Energieversorgungsunrernehmen ... beansr.mden. Beansrandere Vorhaben kann er ... untersa­
gen, wenn Gründe des Gemeinwohls es erfordern., 

aa) Das zu untersagende Vorhaben müßte in dem Bau einer .. Energieanlage« 
bestehen. Der SNR 300 gilt als ein ProtOtyp. Mit ihm will man Erfahrungen für 
kommerzielle Typen sammeln. Dennoch soll er in nicht unerheblichem Umfang 
Strom produzieren und ans Netz liefern. Er ist deshalb nicht nur ein Forschungs­
vorhaben, sondern gehört i. S. d. § 1 En WG zu den .. AnJagen, die der Erzeugung ... 
von Elektrizirät ... dienen .. , Ist er somit Energieanlage, fragt sich weiter, ob 

insgesamt oder nur in Teilen. In der Literatur hat sich mit merkwürdig geringem 
Begrüodungsaufwand die Auffassung verbreitet, daß bei Kraftwerken nur jeweils 
der unmittelbar der Stromerzeugung dienende Teil, also die Turbinen und Genera­
toren, unter die Energieaufsiehe fällt. Die Erzeugung der Primärenergie, im Kern­
kraftwerk die der Warme durch Kernspaltung, werde nicht erlaßclJ . 

7' N,d. D. Kuhn, (EnlWlcklung und Am"ch!~n d~< ~NR )00. In, M_ C:ub,n,k, (HrsC). P""I',kriv~n oer 
K<rnenergle, Forschungsbenclue der K. Adenauer-S,iftung. M~l!e I ?s~, S. IlS f.) gib, es eln~n Ri<ikobe· 
teiligungsvem:>.g z,",Hchcn d.,. BRD, den NiedcrbJlden, Belgien und der Be,reib~rge"lI,ch:.ft des SNR 
}oo zur Übem>hme vOn Vedusten der Betreiber-g""ellsch:tft Im Zusammenho>ng mn dem Belncb des 
SNR und zur Deckung künftlg~r S,ill~gungsko,ten. 

71 Allg. MeInung. vgl. W. T~~rholf, U. Büdenbender. H. Kling ... Dos R«h, der ölfendichen En"glever­
sorgung. EnWG § 1 Anm.j. 

7 ) T~g~thoil u .•.• ,.,. O. S ' Anm.) Rz. S u. § 1 Anm. 1 b Rz.6; U. Büdtnbcnder. EnergIerecht 1981 
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Die Auffassung hätte recht phantastische praktische Konsequenzen. Nach ihr 

könnee energiewinschaltSrechtlich unbeanstandet ein KKW entstehen, das aus 
abgeschnittenen Rohren heißen Dampf in die Welt verpufft, weil Turbine und 

Generaror energiewinschafesrechtlich unrer~agt wurden. Abgesehen von diesen 
verqueren Folgen, die nur aus dem Bemühen imeressierter Kommentatoren erklär­

bar sind, den öffentlichen Einfluß auf die Primärenergiewahl zu minimieren. spricht 

gegen die enge Auslegung aber vor allem der Zweck der Untersagungsbefugnis . 
Diese dient ebenso wie die anderen Instrumente des En WG dazu, die Energiever­
sorgung mit $uom und Gas " 50 sicher und billig wie möglich zu gestalten «74. Wenn 

es um preisgünstige Versorgung geht, kann man aber niche einfach die für die 
Srromer:zeugung verwendete Primärenergie ausblenden . Sie geht in den Strompreis 
ein und muß deshalb auch den Aufsichtsbefugnissen unterStellt werden . 

Selbst wenn man diese Auffassung nicht teilt. ist zumindest der konventionelle Teil 
des SNR 3°0 Gegenstand möglicher Uncersagung. Eine solche würde im übrigen 
vermurlich mittelbar die ganze Anlage treffenlI. 

bb) Die Uncersagung muß durch Gründe des Gemeinwohls erfordert sein. Gemäß 
den oben zu I a bb beschriebenen Sachverhaltsannahmen kommen zum einen 
mangelnder Srrombedarf und vergleichsweise Preisungünstigkeic, zum anderen 

mangelnder Forschungsbedarf und fehlende Weltmarkmachfrage nach SNR in 
Belracht. Ob die letzteren Gründe zählen. wäre vermutlich streitig. Die Autoren der 
Energiewirrschaft würden sie auf der B:ljls ihrer engen Auslegung des Gemein­
wohlsJ6 zurückweisen, die Autoren der Aufsichtsbehörden möglicherweise beriick­
sichtigen77 . Die Frage kann offen bleiben. Denn jedenfalls sind die erstgenannten 

Grunde solche des Gemeinwohls, weil Überproduktion und Preisungünstigkeit die 
~sichere und billige. Versorgung behindem1i . 

Allerdings muß das Land sich dabei bundesueu verhaltcn. Zwar ist Energieaufsicht 
Landessache. doch greift Energieversorgung vielfältig über Landesgrenzen hinaus, 
was von dem je zuständigen Land zu berücksichtigen ist79 . Andererseics können der 
Bund und die anderen Länder nicht verlangen, daß das Land ein unzumutbarcs 
Sonderopfer erbringt80. Insgesamt erscheint es aber als wenig sinnvoll, aus diesem 

Wenungsgeflechc konkrete Entscheidungsinhalte abzuleiten . Vielmehr empfiehlt 
sich eine verfahrensmäßige Auflösung der Interessenkonflikce. Dafür stellt die 
Vereinbarung zwischen dem Bundeswirtschaftsminister und den Landeswiruchans­
ministern v. 10. Il. 1964s, ein geeignetes Abstimmungsverfahren bereit. das auf die 

Rz. J ,6; w,d~rsprüc~ lieh b~, KKW und Wasserkrahwerken W. Ob.molle. W. Danner. En.rg,~wJn· 
schlf ... rechl. EnWG § , Anm.lb~. 

74 S. die Pr,ambel zum EnWG. die zunundcs( ~s AwlegWlgshiJ[e fomvirh 
7\ W~r Gef311en .n politischen Tridu hat. könnte ,ich S<lg.r >usm.len. d.>ß du land pokerg<$"htig nur die 

Stromu:zeugung .. nrer<.lgt und der Bunde.polit.ik. cl .. Ein.Lieg. J/I die Plu,on,um .. ",uehaft anhel.l"nsttlh. 
man moge den nuklearen Teil trottdem betl~iben. 

76 Be. Tegerhoff ... a. § ( Anm. Jd Rz. J heiß, es: .Wedet" -lligeme", volluwlrt"Schaf.Jiche. sozialpoliusche 
od .. ahn/iche Gründe noch b.memwlrtl<:h.fclieh. GeSIchtspunkte oder Überlegungen rlDanzierungs­
mißiger An vermögen einen ,olchen Ein~ff zu 'tütun •. 

77 S. Obemohe/D""ner a . • . O. § 4 Anm. J 1., n .. eh denen abzulehnen 1«. d:oß .>.Ilgeme,ne gesam,energ't­
und volkswin,c.haftliehe ln'eressen ' ·On vomherelll der Betr.ehtung enucgen ,'nd • . 

78 Vgl. in.be! . Büdcnbcnder. "- a. O. R..:.. '78, nach dem ein F:t.II ,·on unrationeller Untcmehmerufiihrung 
vorliegt. "'enn eon EnergJovermrgungsun'emehmen • Energ.eanl.Km über die benotigte IUp~z,ü, 
hinau. emch,e, und d.durc.h die Gefahr h.raufbe:ochwon.. .ufgrund üb.rfIü"'ger Festko'len die 
Srrom.p"'Lse der Verbr.ueh.r unnö,ig :zu beh.s'en •. 

79 O.u.u j. Kevekord .... Die fehlende Zu.tändigktIC ';ne. BlUldeshnd .. für die Wsesmions.uf,icht über 
Elekmziütsuntemehmen n .. h § 4 Abs.l EnWG ,n mderen Bundesländern, RdE '98). lJO. 

So So hat der Bund auch nICh. lIuisuen, ab d.>.< Lu>d Nieders.ehscn den Wiederaufube,rungsopark. 
Gorleben für nich, durchsNzb ... hid,. 

8, MiI\.BI. des BMWi '96( Nr. '4, s . .I]). 
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Herstellung des Benehmens der jeweils anderen Beteiligten gerichtet ist. Das Land 
Nordrhein-Westfalen muß sich um dieses Benehmen bemühen, bevor es eine 
abweichende Entscheidung treffen darf. Im übrigen ist hervorzuheben, daß die 
Entscheidung nur energiepoJicisch motiviert sein darf und muß; indumiepolicische 
Gesichtspunkte wie die der Sicherung der Konkurrenz(ähigkeit auf dem Weltmarkt 
für Kraftwerke scheiden aus und zwingen nichr etwa zur Übernahme eines vom 
Land abweichenden Bundesstandpunkts. 

b) Ist die Eneygieaufsichtsbehöyde an einer Unteysagung durch frühere Zustimmung 
gebunden, und kann sie sich gg/. von dieser Bindung befreien? 

Der Landeswinschaftsministcr hat 1973. nachdem ihm das Vorhaben angezeigt 
worden war, dem Betreibe.r milgeteilt, er ~erhebe ... gegen die Errichtung der 
Anlage SNR ,>00 in Kalkar keine Einwände«. Diese sog. Freigabeerklärung ise ein 
VerLieht auf Beanstandung und Unrersagung gern. § 4 EnWG und wird allgemein 
als feststellender Verwalrungsakr angeseheng

, . Hieran ist der Minister gebunden. 
Eine Untersagung kommt jedoch nach Widerruf der Freigabe in Betracht. Daß die 
Anjage bereits fertiggesteJ[t ist, die Untersagung nach dem Wonlaut von § 4 Abs. 2 
EnWG sich aber nur auf den Bau beziehen kann. inden hieran nichtS. Die Situation 
gleiche derjenigen. in der der Betreiber auf eigenes Risiko gebaut hat, ohne die 
Freig3beerklärung abzuwarten; auch hier kann die Behörde (den Betrieb) untersa­
gen oder gar den Abriß anordnen!) . 
Der "Widerruf ist zulässig. wenn aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen die 
Freigabe hätte verweigert werden können, und wenn ohne den \'Ciderruf das 
öffentliche Interesse gefährdet wäre. 
Die erste Voraussetzung wird man wegen der geänderten Lage der Energieversor­
gung und der Verfi..igbarkeit von Uran für gegeben halten können . Für die :t.weite 
Voraussetzung ist dagegen mehr erforderlich als das sch.lichte Vorliegen ausreichen­
der Untersagungsgründe. Hier wäre der Komplex des »Einstiegs in die Plutoniums­
wirtschaft« auszuarbeitenl~. 
Im einzelnen iSt dies freilich nicht erforderlich. weil der "Widerruf am Ablauf der 
ihm gesetzten Frist scheitert is . Die Landesregierung kenne die denkbaren Wider­
rufsgriinde seit mehr als I Jahr; sie härte binnen dieser Frist den Widerruf ausspre­
chen müssen. 
Der Widerruf ist somit ausgeschlossen. Eine Umersagung gern. § 4 Abs. 2 EnWG 
wäre folglich un:t.ulä5sig. 

c) Ist eine nachtTiigliche Untersagung gern. § 8 EnWG zulässig? 

Nach § 8 Abs. r EnWG kann der LandeswirtSchaftSminister den Betrieb eines 
Energieve.rsorgungsuntemehmens ganz oder teilweise untersagen, wenn sich das 
Unternehmen »außerstande« »zeigt". »seine Versorgungsaufgaben. insbesondere 
die ihm aufgrund dieses Gesetzes auferlegten Pflichten, zu erfüllen«. und wenn »zur 
Beseitigung der das Energieversorgungsuntemehmen an der Erfüllung seiner Ver­
sorgungsaufgaben hindernden Umstände ausreichende Maßnahmen nicht getroffen 
werden. können. 
§ 8 EnWG soll nach Auffassung von Obernolte/Danneril 

&1 ObemoltelDanner •. >- o. S 4 Anm. 4; TegtthoU u. "- . a. a. 0. § .j Arun. }' Rz.~. 
8 J Obemolt<ID:mner 1 . ~. 0 , § ~ Anm. )d; Ttgc<hoff u. a., a. a. O. § 4 Anm. ;a Rz. sund 6. 
84 S. cbzu A. Roß nagel, Dtr Cldio:uwve Z<rbH der Gnmdr<chl<. 198j . 
8j § 49 Ab,. z SalZ 1 iVm § 48 Abs. 4 VwVfC. 
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-Gefa.hren für die Versorgungsqualität verhindern, die mit der auf fehlenden branchenintemen 
Wettbewerb zurückzuführenden MarklStellung der EVU verbunden sein könne.n . Es soU 
gew:ihrleistet werden, daß bei der Versorgung allgemeinwirtschaidiche Inreressen nicht unbe­
rücksichtigt bleiben, notwendige strukrureUe Bereinigungsprozesse nicht künstlich aufgeh1.l­
ten. insgesamt mithin die Leisrungsf:ihiglteit der Energieversorgungswinschaft nicht beein­
tnchtigt werden und Verbral.lcherinteressen nicht zu kurz kommen .• 

Die Vorschrift sollte nach ihrer EntStehungsgeschichte ermöglichen. kleine rück­
ständige und teure Unternehmen zwangsweise zu schließen, ein Vorgang, der den 
Namen Abmeierung rrägtS6. In der Gesetzesbegründung werden als Beispielsfille 

Unternehmen aufgeführt, die außerstande sind, überhöhte Tarife abzubauen oder 

ihrer Versorgungspflicht zu genügen&7. Auf Parallelen im englischen und französi­

schen Recht wird hingewiesen. 

Soll also nun die Schnelle-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft abgemeien werden 

können? Die Frage erscheint absurd, aber eine unbefangene Lektüre der zitierten 
Bestimmung und ihrer literarischen Ver:trbeitung könnte zu der Erkenntnis führen, 

daß einmal mehr die Extreme, hier: d;u Mangelhafte und d;u Perfekte, sich 

berühren. Die Rechtsprechung hat mehrfach gezeigt, daß sie RechlSnorrnen notfalls 

auch sprunghaft umzuinterpretieren bereit ist, um einem Wandel des sozialen 

Substrats gerecht zu werdenli. Wenn das Hauptproblem früher die wegen techni­

scher Rückständigkeit ineffizienten Anlagen waren, so heute (zusätzlich) die wegen 
allzu schnellen (echnischen VDrgriffs ineffizienten Anlagen, Die entsprechende 

juristische Neuinterpretaeion dürfte freilich (zunächst ?) daran scheitern, daß es an 

einer sozialen Bewegung fehlt, die sie fordern und stützen könnte. Doch gehört es 

zur Dialektik des rechtlichen Wandels, daß, wer ihn fordert, nicht an ihm zweifeln 

darf. Das gilt auch für die Landesregierung Nordrhein-Wesrfalens. 

&6- A.'. o. Vorb.m. zu SS g ulld 9. 
87 Abgedruckt bei ObemohetDvmer, 1 .•. O. I 1j ff. 
88 Zu dem Argumentauonsmustu und BeISpIelen 5. W. Hoffmann-R.iem on ..!en . (Hrsg.) Soz",Jw;S5cn­

schafteo im öffentlichen Recht, ,,8., S. JI-J9. 
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